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Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweitmärkte und
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 über Kredit-
dienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer
finanzmarktrechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarkt-
förderungsgesetz)

Am 29.12.2023 ist das Gesetz zur Förderung geordneter Kreditzweit-
märkte und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2021/2167 über Kredit-
dienstleister und Kreditkäufer sowie zur Änderung weiterer finanzmarkt-
rechtlicher Bestimmungen (Kreditzweitmarktförderungsgesetz) vom 22.12.
2023 verkündet worden (BGBl. 2023 I Nr. 411).
Das Kreditzweitmarktförderungsgesetz sieht Änderungen in zahlreichen

Gesetzen vor. Hervorzuheben sind dabei die kurzfristig aufgenommenen
Änderungen im Grunderwerbsteuer- sowie im Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetz, welche die steuerliche Behandlung von Personengesell-
schaften nach Inkrafttreten des MoPeG zum 1.1.2024 regeln.
Im Bereich der Grunderwerbsteuer wird übergangsweise – bis zum

31.12.2026 – ein § 24 GrEStG eingeführt, nach dem rechtsfähige Personen-
gesellschaften für Zwecke der Grunderwerbsteuer als Gesamthand und
deren Vermögen als Gesamthandsvermögen gelten. Die im Bereich der
Grunderwerbsteuer bislang geltenden Regelungen werden also zunächst für
drei Jahre aufrechterhalten. Bis dahin wollen Bund und Länder eine rechts-
sichere gesetzliche Neuregelung erarbeiten.
Im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer wird dauerhaft ein § 2a

ErbStG geschaffen, nach dem die Gesamthandsfiktion für Zwecke der Erb-
schaft- und Schenkungsteuer ebenfalls Bestand hat und die Gesellschafter
als Zuwendende oder Erwerber gelten, wenn eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft eine Zuwendung macht oder erhält. Das für Personengesellschaf-
ten im Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer geltende Transparenz-
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prinzip wird damit erstmals kodifiziert und dessen (unbefristete) Fortfüh-
rung klargestellt.
Damit ergeben sich aus dem MoPeG im Bereich der Grunderwerbsteuer

für den Übergangszeitraum von drei Jahren keine Änderungen, sollte nicht
vorher eine andere politische Einigung gefunden werden. Im Bereich der
Erbschaft- und Schenkungsteuer ist langfristig klargestellt, dass die vor dem
Inkrafttreten des MoPeG geltende steuerrechtliche Transparenz von Per-
sonengesellschaften fortgilt.

Zweiter Prüfungstermin 2024 für die notarielle Fachprüfung

Das Prüfungsamt für die notarielle Fachprüfung bei der Bundesnotar-
kammer gibt gemäß § 6 Abs. 2 S. 2 und 4 der Verordnung des Bundes-
ministeriums der Justiz über die notarielle Fachprüfung (NotFV) bekannt:
Die schriftliche Prüfung des zweiten Prüfungstermins des Jahres 2024 wird

gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 NotFV vom 24.9.2024 (Dienstag) bis 27.9.2024
(Freitag) stattfinden.
Neben der handschriftlichen Anfertigung können die Aufsichtsarbeiten

gemäß § 7b Abs. 1 S. 3 der Bundesnotarordnung (BNotO) wahlweise auch
in elektronischer Form abgelegt werden. Die elektronische Form beinhaltet
die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten an einem vom Prüfungsamt bereit-
gestellten Computer-Notebook. Die zugelassenen Hilfsmittel entsprechen
denjenigen bei der handschriftlichen Anfertigung. Ein Zugang zum Internet
wird nicht bereitgestellt; die Nutzung von Online-Angeboten ist untersagt.
Wegen der begrenzten Kapazität der Computer-Arbeitsplätze wird die

elektronische Durchführung der schriftlichen Prüfung nur am Prüfungsort
Hamm/Westfalen angeboten. Daneben können die Aufsichtsarbeiten am
Prüfungsort Hamm und an anderen Prüfungsorten wie bisher handschriftlich
angefertigt werden. Sofern die Zahl der Prüflinge, die die schriftliche
Prüfung in Hamm elektronisch ablegen wollen, die Zahl der zur Verfügung
stehenden Computer-Arbeitsplätze übersteigt, ist für die Zuteilung das Da-
tum des Eingangs sämtlicher gemäß § 8 Abs. 1 NotFV dem Zulassungs-
antrag beizufügender Unterlagen und der vollständigen Zahlung der Prü-
fungsgebühr maßgeblich (Prioritätsprinzip).
Für die elektronische Durchführung der notariellen Fachprüfung fällt

eine erhöhte Gebühr an.
Die Antragsfrist für die Zulassung zur Prüfung endet am 16.7.2024

(Eingang des Antrags beim Prüfungsamt in schriftlicher Form).
Die Termine der mündlichen Prüfung werden nach Abschluss der Bewer-

tung der schriftlichen Prüfungsaufgaben festgelegt und den zugelassenen
Prüflingen mitgeteilt.
Berlin, den 16.1.2024
Carsten Wolke, Leiter des Prüfungsamtes für die notarielle Fachprüfung

bei der Bundesnotarkammer
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Vorstände der Notarkammern

Die nachstehende Notarkammer hat in ihrer Kammerversammlung ihren
Präsidenten und ihren Vizepräsidenten wie folgt gewählt.

Notarkammer Kassel

Kammerversammlung: 17.11.2023
Präsident: RA und Notar Dr. Dietmar Ricke, Marburg
Vizepräsident: RA und Notar Jens Moldenhauer, Kassel
Ehrenpräsident: RA und Notar a. D. Wolf Nottelmann, Kassel

Veranstaltungen des Fachinstituts für Notare

1. Aktuelle Probleme der notariellen Vertragsgestaltung im Immobi-
lienrecht 2023/2024

Zeit/Ort: 15.3.2024, Erfurt, Kaisersaal Gastronomie- & Veranstaltungs GmbH
(Nr. 035224)
18.4.2024, Heusenstamm, DAI-Ausbildungscenter (Nr. 035118, Online:
Nr. 035119)
19.4.2024, Stuttgart, Steigenberger Hotel Graf Zeppelin (Nr. 035120)

Referenten: Notar Sebastian Herrler, München; Notar Christian Hertel, Weilheim
i. OB; Notar Prof. Dr. Christian Kesseler, Düren; Vors. Richter am KG
Björn Retzlaff, Berlin (15.3.2024); Prof. Dr. Jan Lieder, Universität
Freiburg (18.4.2024); Notar a. D. Dr. Andreas Bernert, DNotI, Würz-
burg (19.4.2024)

Kostenbeitrag: 335 EUR/305 EUR für Mitglieder der Notarkammer Frankfurt a.M.
(Nr. 035118)/280 EUR für Mitglieder der Notarkammer Baden-Würt-
temberg (Nr. 035120)/250 EUR für Notarassessoren/215 EUR für Mit-
glieder der Notarkammern auf dem Gebiet der Ländernotarkasse
(Nr. 035224)
Mitglieder der Notarkammer Baden-Württemberg werden gebeten, sich
direkt dort anzumelden.

2. 1x1 der notariellen Gebührenrechnung

Zeit/Ort: 19.4.2024, Bochum, DAI-Ausbildungscenter (Nr. 035167, Online:
Nr. 035168)

Referent: Notariatsleiter Frank Tondorf, Essen
Kostenbeitrag: 325 EUR/240 EUR für Notarassessoren/195 EUR für Mitglieder der

Westfälischen Notarkammer/185 EUR für Mitarbeitende im Notariat

3. Aktuelles Steuerrecht für Notare

Zeit/Ort: 26.4.2024, Bochum, DAI-Ausbildungscenter (Nr. 035163, Online:
Nr. 035164)

Referent: Notar Lucas Wartenburger, München
Kostenbeitrag: 325 EUR/240 EUR für Notarassessoren/195 EUR für Mitglieder der

Westfälischen Notarkammer
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4. 5. Jahresarbeitstagung für Notarfachwirte und Notarfachangestellte

Zeit/Ort: 2.5.–4.5.2024, Berlin, Dorint Kurfürstendamm Berlin (Nr. 034847, On-
line: Nr. 035110)

Referenten: Rechtsanwalt und Notar Stefan Thon, Berlin (Leitung); Notar Dr. Se-
bastian Berkefeld, Augsburg; Prof. Roland Böttcher, Hochschule für
Wirtschaft und Recht, Berlin; Notar Matthias Frohn, Potsdam; Richte-
rin am BGH Alexandra Haberkamp, Karlsruhe; Notar Prof. Dr. Chris-
topher Keim, Ingelheim; Notar a. D. Dr. Hans-Frieder Krauß, Mün-
chen; Notar Dr. Wolfgang Reetz, Köln; Richter am AG Charlottenburg
(Handelsregister) Prof. Dr. Peter Ries, Hochschule für Wirtschaft und
Recht, Berlin; Rechtsanwalt und Notar Ulf Schönenberg-Wessel, Kiel;
Notar Dr. Markus Sikora, München; wiss. Mitarbeiter Marian Thon,
Bucerius-Law-School, Hamburg (mitwirkend)

Kostenbeitrag: 685 EUR/635 EUR für Mitglieder der Notarkammern Berlin und Bran-
denburg

Anmeldung: Deutsches Anwaltsinstitut e. V. – Fachinstitut für Notare –, Gerard-
Mortier-Platz 3, 44793 Bochum, E-Mail notare@anwaltsinstitut.de,
Tel. 0234/9706418, Fax 0234/703507
Die Online-Vorträge LIVE und die Kurse bzw. Vorträge im Selbst-
studium sind nur über einen persönlichen DAI-Account der Teilneh-
merin bzw. des Teilnehmers buchbar. Der Account kann unter dem
Link www.anwaltsinstitut.de/registrierung.html erstellt werden.

Weitere Infor-
mationen:

Homepage www.anwaltsinstitut.de

Verbraucherpreisindex für Deutschland im Dezember 2023

Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes ist der Verbraucherpreis-
index für Deutschland auf Basis 2020 = 100 im Dezember 2023 gegenüber
Dezember 2022 um 3,7% (auf 117,4) gestiegen. Im Vergleich zum Novem-
ber 2023 erhöhte sich der Index um 0,1%.
Das Statistische Bundesamt teilt des Weiteren mit, dass der Verbraucher-

preisindex für Deutschland im Jahresdurchschnitt 2023 gegenüber dem Jahr
2022 um 5,9% gestiegen ist. Die Jahresteuerungsrate 2023 lag damit unter
der des Vorjahres (2022: + 6,9%).
Die vollständige Pressemitteilung des Statistischen Bundesamtes Nr. 20

vom 16.1.2024 ist veröffentlicht unter: www.destatis.de/DE/Presse/Presse
mitteilungen/2024/01/PD24_020_611.html.
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